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RS OGH 1990/1/26 11Os23/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1990

Norm

StGB §6 E

StGB §75 C

Rechtssatz

Der weite Kausalitätsbegri3 im Sinn der Äquivalenztheorie erfährt in der Haftungsfrage insofern eine wesentliche

Korrektur, als der Erfolg unter den Gesichtspunkten des Risikozusammenhanges, des Adäquanzzusammenhanges und

des rechtmäßigen Alternativverhaltens auch objektiv zurechenbar sein muß.
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